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Antrag an die Stadt Viechtach auf Gewährung 
einer Zuwendung nach dem Kommunalen 
Förderprogramm der Stadt Viechtach zur 
Durchführung privater Baumaßnahmen im 
Rahmen der Städtebauförderung (Fassaden-
programm) 

1. Antragsteller
ggf. Name der Firma ggf. Registergericht und -nummer 

Familienname und Vorname des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters der Firma 

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

telefonische Erreichbarkeit (tagsüber) E-Mail-Adresse

IBAN BIC Name des Kreditinstituts 

2. Maßnahme
Beschreibung der Maßnahme – dem Antrag sind die Unterlagen nach Nr. 5.2 des Fassadenprogramms beizufügen! 

3. Gesamtkosten Hinweis: Wenn der Antragsteller für dieses Vorhaben zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, 
sind hier die Kosten ohne Umsatzsteuer anzugeben. 

€  Gesamtkosten laut beiliegender Kostenschätzung

€  Von den der Finanzierung zugrunde gelegten Kosten (Nr. 6) sind zuwendungsfähig

4. Zu den zuwendungsfähigen Kosten werden folgende Zuwendungen beantragt

Zuwendung nach dem Kommunalen Förderprogramm der Stadt Viechtach zur Durchfüh-
rung privater Baumaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (Fassadenprogramm) €

5. weitere Zuschüsse
ggf. Beiblatt verwenden 

Für die Maßnahme wurden bereits folgende weitere Zuschüsse beantragt bzw. bewilligt 
(bereits bewilligte oder in Aussicht gestellte Beträge sind mit einem * zu kennzeichnen): 

Zuschussgeber (z.B. Landkreis, Bezirk, Fachverband, Dachverband, Privatperson usw.) 

€

Zuschussgeber (z.B. Landkreis, Bezirk, Fachverband, Dachverband, Privatperson usw.) 

€ 

Insgesamt € 

6. Finanzierung

Zuschuss der Stadt Viechtach laut Nr. 4 €

weitere Zuschüsse laut Nr. 5 € 

Eigenmittel € 

Gesamtkosten € 

Gefördert durch: 

aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestags 

Das Fassadenprogramm wird im Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm 
„Lebendige Zentren“ mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern gefördert. 
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7. Von den Kosten fallen voraussichtlich an

Zeitraum € davon zuwendungsfähig €

€ €

€ €

8. Unterlagen
Folgende Unterlagen sind dem Antrag beizufügen: 

 Bestandspläne und Fotos

 Planunterlagen, insbesondere Ansichtspläne, Grundrisse usw.

 Detailzeichnungen

 eine Baubeschreibung der Maßnahme mit Fotos und Angaben über den voraussichtlichen Beginn und das voraussichtliche
Ende

 ein Lageplan Maßstab 1 : 1.000

 ggf. weitere erforderliche Pläne (abzuklären mit dem Bauamt der Stadt Viechtach)

9. Erklärung
Der Antragsteller erklärt, dass 

 ihm die Regelungen des Kommunalen Förderprogramms der Stadt Viechtach zur Durchführung privater Baumaßnahmen
im Rahmen der Städtebauförderung (Fassadenprogramm) bekannt sind und diese als verbindlich anerkannt werden.
Das Fassadenprogramm ist Teil des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren". Weitere
Informationen sind im Internet unter www.staedtebaufoerderung.bayern.de erhältlich. Entsprechend gelten auch die Vorschriften 

der Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien - StBauFR) im diesem 
Zuwendungsverfahren.

 er sicherstellt, dass auf Bautafeln in geeigneter Weise auf die Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland im Bund-
Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ und den Freistaat Bayern hingewiesen wird. Dabei ist das
Logo „Bayerisches Staatswappen –Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr“ und das Logo des
Bundes mit dem Text „Gefördert durch: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – aufgrund eines Be-
schlusses des Deutschen Bundestages“, die Wort-Bild-Marke des Bundes „Städtebauförderung von Bund, Ländern und
Gemeinden“ sowie das Logo „Leben findet Innenstadt“ zu verwenden. Die Logos und die Wort-Bild-Marken sowie eine Musterbau-

tafel sind auf der Internetseite der Regierung von Niederbayern unter 
www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/3/staedtebau_bauordnung/staedtebaufoerderung/ erhältlich.

 der sich verpflichtet, nach der Fertigstellung in Dokumentationen, Veröffentlichungen, Berichten und elektronischen Medien
etc. über die Einzelmaßnahme deutlich auf die Förderung in dem jeweiligen Städtebauförderungsprogramm hinzuweisen.
Der Antragsteller ist sich bewusst, dass der Freistaat Bayern die geförderte Maßnahme dokumentieren, auswerten und
veröffentlichen kann.

 mit der Maßnahme noch nicht begonnen worden ist und dass die Maßnahme auch nicht vor Abschluss einer Er-
haltungs- und Gestaltungsvereinbarung mit der Stadt Viechtach oder vor der etwaigen schriftlichen Zustimmung
der Stadt Viechtach zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn in Angriff genommen wird (Als Maßnahmenbeginn ist grundsätz-

lich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrags zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Pla-
nung, Baugrunduntersuchungen, Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (z.B. Gebäudeabbruch, Planieren), die vor dem Beginn der 
Hauptmaßnahme ausgeführt werden müssen, nicht als Beginn der Maßnahme). 

 er für diese Maßnahme zum Vorsteuerabzug  berechtigt  nicht berechtigt ist. 

 alle Angaben den Tatsachen entsprechen. Sollte es Hinweise auf Unrichtigkeiten der gemachten Angaben geben, kann 
dies zur Nichtauszahlung oder späteren Rückförderung des Zuschusses durch die Stadt Viechtach führen.

 ihm bekannt ist, dass ohne vollständig ausgefüllten Antrag mit sämtlichen Unterlagen nicht über den Antrag entschieden 
werden kann.

 ihm bekannt ist, dass ein Rechtsanspruch auf Bereitstellung mit Gewährung von Zuwendungen kann aus dem 
Fassaden-programm nicht abgeleitet werden. Eine Förderung steht insbesondere unter dem Vorbehalt der ausreichenden 
Bereitstel-lung entsprechender Mittel durch die Stadt Viechtach und der Regierung von Niederbayern. Über die 
Gewährung des Zu-schusses entscheidet nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach bei Beträgen 
bis 3.000 € der erste Bürgermeister, über 3.000 € der Stadtrat.

 ihm bekannt ist, dass die Stadt Viechtach im Rahmen der Gewährung des Zuschusses eine Bindungsfrist festset-
zen kann, wonach die geförderte Maßnahme für den festgesetzten Zeitraum (Bindungsfrist) zur Verfügung stehen 
muss und dass die Stadt Viechtach den Zuschuss (ggf. anteilig) zurückfordern kann, falls die geförderte Maßnah-
me während der Bindungsfrist nicht oder nicht mehr zweckentsprechend verwendet wird.

 der Zuschuss auf das in diesem Antragsformular genannte Konto überwiesen werden soll.

Ort, Datum Unterschrift 

 er die Hinweise unter www.viechtach.de/datenschutz zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) zur Kenntnis genom-
men hat.

http://www.staedtebaufoerderung.bayern.de/
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV98132
http://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVwV98132
http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/3/staedtebau_bauordnung/staedtebaufoerderung/
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Kommunales Förderprogramm 
der Stadt Viechtach 


zur Durchführung privater Baumaßnahmen 
im Rahmen der Städtebauförderung 


(Fassadenprogramm) 


Aktenzeichen: 614 


Vorgang-Nummer: 001037 


Dokumenten-Nummer: 040847 


Vom: 05.04.2016 


Beschluss des Stadtrats vom: 04.04.2016 


Das Fassadenprogramm wird im Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige 
Zentren“ mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern gefördert. 


Gefördert durch: 
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1. Zweck der Förderung


Der Stadtrat Viechtach hat am 04.10.1999 ein kommunales Förderungsprogramm be-
schlossen, das im Rahmen des Bayerischen Städtebauförderungsprogrammes ange-
wendet wird.


Das Fördergebiet ist identisch mit dem in der Satzung vom 01.06.1992 festgelegten Sa-
nierungsgebiet.


Zweck des kommunalen Förderungsprogrammes ist die Erhaltung des eigenständigen
Charakters des Ortskerns. Die Entwicklung soll durch geeignete Erhaltungs-, Sanie-
rungs- und Gestaltungsmaßnahmen unter Berücksichtigung des Ortsbildes und denk-
malpflegerischer Gesichtspunkte unterstützt werden.


Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.04.2016 das Fassadenprogramm in der folgen-
den Fassung neu beschlossen.


2. Gegenstand der Förderung


2.1 Im Rahmen des kommunalen Förderungsprogrammes können, soweit Haus-
haltsmittel zur Verfügung stehen, folgende Maßnahmen gefördert werden: 


Art der Maßnahmen 


2.1.1 Maßnahmen zur Erhaltung und Gestaltung der vorhandenen Gebäude mit 
ortsbildprägendem Charakter insbesondere Maßnahmen an Fassaden ein-
schließlich Fenstern und Türen, Hoftoren, Einfriedungen und Treppen mit 
ortsbildprägendem Charakter 


2.1.2 Anlagen bzw. Neugestaltung von Vor- und Hofräumen mit öffentlicher Wir-
kung zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes, wie z. B. durch Begrü-
nung und Entsiegelung 


2.2 Nicht gefördert werden: 


2.2.1 Maßnahmen im Gebäudeinneren 


2.2.2 Neubauten 


2.2.3 Maßnahmen, die zuwendungsfähige Kosten in Höhe von 3.000 € nicht 
übersteigen (= Bagatellgrenze) 


2.2.4 Ausschließliche Instandhaltungsmaßnahmen 


2.3 Höhe der Förderung 


2.3.1 Bis zu 30 % der zuwendungsfähigen Kosten, je Einzelobjekt jedoch höchs-
tens 50.000 € zuwendungsfähige Kosten. Mehrmalige Förderungen für ver-
schiedene förderfähige Maßnahmen an einem Objekt sind möglich, jedoch 
dürfen 30 % der zuwendungsfähigen Kosten, höchstens jedoch 50.000 € je 
Objekt nicht überschritten werden. In städtebaulich besonders begründeten 
Ausnahmefällen kann jedoch eine darüber hinausgehende Zuwendung ge-
währt werden. 


2.3.2 Die Ausführung in Bauabschnitten ist möglich. 







2.3.3 Die Höhe der förderfähigen Kosten und der gewährte Zuschussbetrag wer-
den in der Erhaltungs- bzw. Gestaltungsvereinbarung vorläufig und nach 
Vorlage des Verwendungsnachweises endgültig festgesetzt. Die Fördermit-
tel werden ausbezahlt, sobald die förderfähigen Maßnahmen durchgeführt 
wurden, der Verwendungsnachweis mit Rechnungsbelegen vorgelegt, 
durch die Stadt Viechtach geprüft wurde und die Haushaltsmittel zur Verfü-
gung stehen.  


 
2.3.4 Nicht gefördert werden insbesondere: 


 
2.3.4.1 Kostenanteile, in deren Höhe der Maßnahmeträger steuerliche 


Vergünstigungen in Anspruch nehmen kann (u. a. Vorsteuerabzug 
nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes), 


 
2.3.4.2 Kosten, die ein anderer als der Träger der Maßnahme zu tragen 


verpflichtet ist. 
 
 
3. Grundsätze der Förderung 
 


3.1 Die geplante Maßnahme soll sich besonders in folgenden Punkten den Zielen der 
städtebaulichen Erneuerung anpassen: 


 
3.1.1 Fassadengestaltung 


 
3.1.2 Fenster 


 
3.1.3 Hauseingänge, Türen und Tore 


 
3.1.4 Hoftore und Einfriedungen 


 
3.1.5 Begrünung und Entsiegelung der Vor- und Hofräume 


 
3.1.6 Gestaltung von erdgeschossigen Ladenfassaden 


 
3.1.7 Werbeanlagen 


 
3.2 Folgende Erfordernisse sind vom Maßnahmenträger zu beachten und gelten als 


Fördervoraussetzung: 
 


3.2.1 Fassadengestaltung 
 


Bei der Fassadengestaltung sind die historischen Gegebenheiten der Ge-
bäude zu erhalten. Bei historischen Gebäuden empfiehlt es sich, eine Be-
funduntersuchung durchzuführen. 


 
Als Anstriche sind die ursprünglich vorhandenen oder ortsüblichen Farbtö-
ne zu verwenden. Auf Wunsch der Stadt ist das Einvernehmen mit dem 
Sanierungsbetreuer herbeizuführen. 


 
3.2.2 Fenster 


 
Bei der Fassadengestaltung ist das ausgewogene Verhältnis von Öffnun-
gen zur Wandfläche zu erhalten. Maßveränderungen an historischen Fas-
saden sind zu vermeiden. Alte Fensterteilungen sind zu erhalten und zu er-
gänzen. Die Notwendigkeit von Schallschutzfenstern ist zu prüfen. Materia-
lien und Profile haben sich am historischen Vorbild zu orientieren. 


 







3.2.3 Hauseingänge, Türe und Tore 
 


Zum Ortsbild von Viechtach tragen ganz wesentlich die charakteristischen 
Hauseingänge, Türen und Hoftore bei. 


 
Die alten Türen und Tore sind zu erhalten und im Einzelfall handwerksge-
recht zu er-neuern. Sofern keine begründeten Ausnahmefälle vorliegen, 
sind nur Holztüren und -tore zu verwenden. 


 
3.2.4 Begrünung und Entsiegelung der Vor- und Hofräume 


 
Wesentlich für das Ortsbild sind die Begrünung der Fassaden und Höfe. 
Die Fassaden- und Hofbegrünung in Form von Hausbäumen, Spalieren 
oder Lauben und die geringe Versiegelung der Hofflächen sind zu erhalten 
bzw. herzustellen. 


 
3.2.5 Gestaltung von erdgeschossigen Ladenfassaden 


 
Die Gestaltung von erdgeschossigen Ladenfassaden muss sich in die ge-
samte Fassade einfügen. Insbesondere sind die Wandöffnungen in Größe, 
Form und Anzahl auf die Achsen und Teilungen sowie auf Konstruktion und 
Proportion der gesamten Fassade abzustimmen. 


 
Der Charakter eines Mauerbauwerks mit größeren, zusammenhängenden 
Wandflächen und eingesetzten Öffnungen muss dabei erhalten oder wie-
derhergestellt werden (Lochfassade). 


 
Alle An- und Einbauten müssen sich in Material und Farbgebung an die ge-
samte Fassade anpassen. Die Maßverhältnisse besonders bei historischen 
Fassaden sind zu wahren. 


 
Markisen sind als bewegliche Einzelmarkisen auszuführen und auf die je-
weilige Schaufensterbreite zu beschränken. 


 
3.2.6 Werbeanlagen 


 
Werbeanlagen haben in ihrer Gestaltung einer etwaigen Werbeanlagensat-
zung zu entsprechen. 


 
 
4. Zuwendungsempfänger 
 


Die Förderungsmittel können natürlichen und juristischen Personen sowie Personenge-
meinschaften in Form von Zuschüssen gewährt werden. 


 
 
5. Verfahren 
 


5.1 Die Anträge auf Förderung sind nach vorheriger fachlicher Beratung durch die 
Stadt und die von ihr beauftragten Sanierungsbetreuer vor Maßnahmebeginn 
schriftlich an die Stadt Viechtach als Bewilligungsstelle der Fördermittel zu stellen. 
Die Stadt und der von ihr beauftragte Sanierungsbetreuer prüfen, ob die privaten 
Maßnahmen den Zielen des Fassadenprogramms entsprechen und auch sonst 
nicht zu beanstanden sind. Die sanierungsrechtlichen, baurechtlichen und denk-
malschutzrechtlichen Erfordernisse (z.B. Einholung von Baugenehmigungen und 
denkmalschutzrechtlichen Erlaubnissen) bleiben hiervon unberührt. 


 







5.2 Zur Beurteilung der einzelnen Maßnahmen hinsichtlich der Förderfähigkeit wie 
auch der Zuwendungshöhe sind dem Antrag insbesondere beizufügen: 


 
5.2.1 Bestandspläne und Fotos 


 
5.2.2 Planunterlagen, insbesondere Ansichtspläne, Grundrisse usw. 


 
5.2.3 Detailzeichnungen 


 
5.2.4 eine Baubeschreibung der Maßnahme mit Fotos und Angaben über den 


voraussichtlichen Beginn und das voraussichtliche Ende 
 


5.2.5 ein Lageplan Maßstab 1 : 1000 
 


5.2.6 ggf. weitere erforderliche Pläne 
 


5.2.7 eine Kostenschätzung 
 


5.2.8 ein Finanzierungsplan mit Angabe, ob und wo weitere Zuschüsse beantragt 
wurden oder werden und inwieweit bereits Bewilligungen ausgesprochen 
wurden 


 
5.3 Neben der allgemeinen Beschreibung des Vorhabens und den ggf. erforderlichen 


Planunterlagen muss der Maßnahmenträger der Stadt bei Kosten bis zu 10.000 € 
zwei Angebote, über 10.000 € drei Angebote vorlegen, aus denen die geplanten 
Leistungen eindeutig hervorgehen. 


 
5.4 Maßnahmen dürfen grundsätzlich erst nach schriftlicher Zustimmung der Stadt be-


gonnen werden. Als Beginn der Maßnahme ist grundsätzlich der Abschluss eines 
der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- und Leistungsvertrages zu werten. 
Nach Abschluss der Arbeiten ist innerhalb von drei Monaten der Verwendungs-
nachweis vorzulegen. Diesen hat die Stadt verantwortlich zu prüfen und die Aus-
zahlung der Zuschüsse zu veranlassen. 


 
5.5 Von den vorzulegenden Bauunterlagen darf grundsätzlich nicht abgewichen wer-


den. Wenn die Abweichung zu einer erheblichen Änderung des Bauprogramms 
oder einer erheblichen Überschreitung der Baukosten (ca. 10 %) führt, bedarf sie 
vor Ihrer Ausführung der Zustimmung der Stadt Viechtach. 


 
5.6 Das Bewilligungs-, Auszahlungs- und Verwendungsnachweisverfahren richtet sich 


im Übrigen nach den für staatliche Zuwendungen maßgeblichen Vorschriften (VV 
zu Art. 44 BayHO - AN-Best-K und AN-Best-P; siehe BayVV Gliederungsnummer 
630-F, abrufbar unter www.gesetze-bayern.de) 


 
 
6. Förderung 
 


6.1 Die Fördermittel werden durch die Stadt Viechtach gewährt. Ein Rechtsanspruch 
auf Bereitstellung mit Gewährung von Zuwendungen kann aus diesem Förderpro-
gramm nicht abgeleitet werden. Eine Förderung steht insbesondere unter dem 
Vorbehalt der ausreichenden Bereitstellung entsprechender Mittel durch die Stadt 
Viechtach und der Regierung von Niederbayern. 


  







6.2 Ergänzend zum Verfahren nach Nr. 5 bleibt dem Stadtrat die Möglichkeit einer Zu-
stimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn für den Fall, dass 


 
6.2.1 die Mittelbereitstellung im Haushaltsplan noch nicht erfolgt ist oder 


 
6.2.2 die bereitgestellten Mittel bereits erschöpft sind. 


 
 
Viechtach, 05.04.2016 
 
 
 
Wittmann 
erster Bürgermeister 
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Satzung vom 01.06.1992 
(über die Festlegung 


des Sanierungsgebietes) 
 
 
 


 
 
Aktenzeichen: 0280 
 
Vorgang-Nummer: 000302 
 
Dokumenten-Nummer: 010606 
 
Vom: 01.06.1992 
 
Beschluss des Stadtrats vom: 02.12.1991 
 
Art der amtlichen Bekanntmachung: Niederlegung und Mitteilung im Viechtacher Bayerwald-Boten 
 
Tag der amtlichen Bekanntmachung: 04.06.1992 
 
Inkrafttreten: 04.06.1992 







Aufgrund des § 142 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches (BauGB) i.d.F. der Bekanntma-
chung vom 08.12.1986 (BGBl I S. 2253) und Art. 23 der Gemeindeordnung des Freistaates 
Bayern (GO) i.d.F. der Bekanntmachung vom 11.09.1989 (GVBl S. 585) erläßt die Stadt 
Viechtach folgende Satzung 
 
 
 


§ 1 
Festlegung des Sanierungsgebietes 


 
(1) Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Mißstände vor. Die-


ser Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen verbessert oder umge-
staltet werden. Das insgesamt 49,8 ha umfassende Gebiet wird hiermit als Sanie-
rungsgebiet festgelegt und erhält die Kennzeichnung „Viechtach - Stadtkern I“. 


 
(2) Das Sanierungsgebiet umfaßt alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im 


Lageplan vom Nov. 1991 (PLANKREIS) M 1 : 2 500 abgegrenzten Fläche. Werden in-
nerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke 
aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen 
neue Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls 
anzuwenden. 


 
(3) Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefügt. 
 
 
 


§ 2 
Verfahren 


 
Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren gem. § 142 Abs. 4 BauGB 
durchgeführt. Die Anwendung der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 
bis 156 BauGB ist ausgeschlossen. 
 
 
 


§ 3 
Genehmigungspflichten 


 
Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige Vorhaben, Teilungen und 
Rechtsvorgänge finden keine Anwendung. 
 
 
 


§ 4 
Inkrafttreten 


 
Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 2 BauGB mit ihrer Bekanntmachung rechtsverbind-
lich. 
 
 
Viechtach, 01.06.1992 
 
 
 
Plötz 
erster Bürgermeister 
  







Anlage  
 


1:7000 
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Aufgrund des§ 142 Abs. 3 Satz 1 des Baugesetzbuches CBauGB) i.d.F. 
der Bekanntmachung vom 08.12.1986 CBGBl I S. 2253) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung des Freistaates Bayern (GO) i .d.F. der Bekannt
machung vom 11.09.1989 CGVBl S. 585) erläßt die Stadt Viechtach 
folgende 



Satzung 



§ 1 - Festlegung des Sanierungsgebietes 



(1) Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche 
Mißstände vor. Dieser Bereich soll durch städtebauliche 
Sanierungsmaßnahmen verbessert oder umgestaltet werden. Das 
insgesamt 49,8 ha umfassende Gebiet wird hiermit als 
Sanierungsgebiet festgelegt und erhält die Kennzeichnung 
"Viechtach- Stadtkern I". 



(2) Das Sanierungsgebiet umfaßt alle Grundstücke und Grundstücks
teile innerhalb der im Lageplan vom Nov. 1991 CPLANKREIS) M 1 
: 2 500 abgegrenzten Fläche. 
Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstücks
zusammenlegungen Flurstücke aufgelöst und neue Flurstücke 
gebildet oder entstehen durch Grundstücksteilungen neue 
Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser 
Satzung ebenfalls anzuwenden. 



(3) Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage 
beigefügt. 



§ 2 - Verfahren 



Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren gern. § 142 
Abs. 4 BauGB durchgeführt. Die Anwendung der besonderen 
sanierungsrechtlichen Vorschriften der §§ 152 bis 156 BauGB ist 
ausgeschlossen. 



§ 3- Genehmigungspflichten 



Die Vorschriften des § 144 BauGB über genehmigungspflichtige 
Vorhaben, Teilungen und Rechtsvorgänge finden keine Anwendung. 



§ 4 - Inkrafttreten 



Diese Satzung wird gemäß § 143 Abs. 
Bekanntmachung rechtsverbindlich. 



Viechtach. 01.06.1992 
STADT VIECHTACH 



Plötz 



~ 
I 



1. Bürgermeister 



2 BauGB mit ihrer I 
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Verwendungsnachweis zur Vorlage bei der Stadt Viechtach nach dem 
Kommunalen Förderprogramm der Stadt Viechtach zur Durchführung privater 
Baumaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (Fassadenprogramm)


1. Zuschussempfänger
ggf. Name des Vereins bzw. der Organisation ggf. Registergericht und -nummer 


Familienname und Vorname des Vertreters des Vereins bzw. der Organisation 


Anschrift des Vertreters (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 


telefonische Erreichbarkeit des Vertreters (tagsüber) E-Mail-Adresse


IBAN BIC Name des Kreditinstituts 


2. Maßnahme
Bezeichnung wie im Antrag an die Stadt Viechtach auf Gewährung einer Zuwendung nach dem Fassadenprogramm:


Sachlicher Bericht (kurze Beschreibung der durchgeführten Maßnahme; ggf. Beiblatt verwenden) 


Maßnahme abgeschlossen seit (Monat/Jahr)


3. bewilligter Zuschuss der Stadt Viechtach


Zuschuss gemäß Erhaltungs- und Gestaltungsvereinbarung vom €


4. Bestätigung Vorsteuerabzug


Berechtigung zum Vorsteuerabzug nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG)


liegt nicht vor.  liegt vor. In diesem Fall können nur Netto-Beträge ohne Mehrwertsteuer angerechnet werden. 


 teilweise vorsteuerabzugsberechtigt mit ____________________ 


 In diesem Fall sind die Rechnungen/Aufwendungen, entsprechend der Aufteilung, einzureichen. 


4. Ausgaben (Kostenaufstellung) ggf. Beiblatt verwenden


Lfd. 
Nr. 


Ausführende Firma Gewerk Rechnung vom Rechnungsbetrag/ 
Überweisungsbetrag 


€


€


€


€ 


€


€


€


% 
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€ 


€ 


€ 


€ 


€


Gesamtkosten €


5. weitere Zuschüsse ggf. Beiblatt verwenden


Zuschussgeber (z.B. Landkreis, Bezirk, Fachverband, Dachverband, Privatperson usw.) 


€


Zuschussgeber (z.B. Landkreis, Bezirk, Fachverband, Dachverband, Privatperson usw.) 


€ 


Insgesamt € 


6. Zahlenmäßiger Nachweis
laut Erhaltungs- und


Gestaltungsvereinbarung 
vom laut Abrechnung 


Zuschuss der Stadt Viechtach laut Nr. 3 € €


weitere Zuschüsse laut Nr. 5 € € 


Eigenmittel € € 


Gesamtkosten € € 


7. Hinweise


Die Regelungen des Kommunalen Förderprogramms der Stadt Viechtach zur Durchführung privater Baumaßnahmen im Rah-
men der Städtebauförderung (Fassadenprogramm) und die Erhaltungs- und Gestaltungsvereinbarung sind dem Antragsteller 
bekannt und werden als verbindlich anerkannt. 


Das Fassadenprogramm ist Teil des Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramms „Lebendige Zentren". Weitere 
Informationen erhalten Sie im Internet unter www.staedtebaufoerderung.bayern.de. Entsprechend gelten auch die Vorschriften 
der Richtlinien zur Förderung städtebaulicher Erneuerungsmaßnahmen (Städtebauförderungsrichtlinien - StBauFR). 


Der Antragsteller stellt sicher, dass auf Bautafeln in geeigneter Weise auf die Förderung durch die Bundesrepublik Deutschland 
im Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“ und den Freistaat Bayern hingewiesen wird. Dabei ist 
das Logo „Bayerisches Staatswappen –Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr“ und das Logo des 
Bundes mit dem Text „Gefördert durch: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat – aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages“, die Wort-Bild-Marke des Bundes „Städtebauförderung von Bund, Ländern und Gemeinden“ 
sowie das Logo „Leben findet Innenstadt“ zu verwenden. Die Logos und die Wort-Bild-Marken sowie eine Musterbautafel sind 
auf der Internetseite der Regierung von Niederbayern 
unter www.regierung.niederbayern.bayern.de/aufgabenbereiche/3/staedtebau_bauordnung/staedtebaufoerderung/ erhältlich. 


Der Antragsteller verpflichtet sich, nach der Fertigstellung in Dokumentationen, Veröffentlichungen, Berichten und elektroni-
schen Medien etc. über die Einzelmaßnahme deutlich auf die Förderung in dem jeweiligen Städtebauförderungsprogramm 
hinzuweisen. Der Antragsteller ist sich bewusst, dass der Freistaat Bayern die geförderte Maßnahme dokumentieren, auswerten 
und veröffentlichen kann. 


Zuschüsse werden anteilig gekürzt, wenn die tatsächlich entstanden förderfähigen Kosten geringer sind als die bei der Bewilli-
gung des Zuschusses zu Grunde gelegten förderfähigen Kosten. 


Dem Antragsteller ist bewusst, dass die Auszahlung des Zuschusses unter dem Vorbehalt der ausreichenden 
Bereitstellung entsprechender Mittel durch die Stadt Viechtach und der Regierung von Niederbayern steht. Über die 
Gewährung des Zuschusses entscheidet nach der Geschäftsordnung für den Stadtrat der Stadt Viechtach bei Beträgen bis 
3.000 € der erste Bürgermeister, über 3.000 € der Stadtrat. 







8. Anlagen zum Verwendungsnachweis


Kopien der Rechnungen und Zahlungsnachweise (z.B. Kontoauszug) 


 Der Kontoauszug ist entsprechend der Rechnungsauflistung mit der lfd. Nr. zu versehen. 


Bescheide anderer Zuschussgeber (z.B. Landkreis, Bezirk, Landesamt für Denkmalpflege usw.)


 1 Satz Fotos in veröffentlichungsreifer Qualität per E-Mail an rathaus@viechtach.de  


Gefördert durch: 


aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestags 


Dieses Projekt wird im Bund-Länder-Städtebau-
förderungsprogramm "Lebendige Zentren" 
mit Mitteln des Bundes und des Freistaates Bayern 
gefördert.


9. Erklärung


Die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben und der dem Verwendungsnachweis beiliegenden Anlagen wird 
hiermit bestätigt. 


Ort, Datum Unterschrift 


10. Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Stadt Viechtach


Der Verwendungsnachweis wurde geprüft. 


Es ergaben sich  keine Beanstandungen  die im beigefügten Prüfbericht ersichtlichen Beanstandungen. 


Es wurde festgestellt, dass, die Maßnahme wirtschaftlich und sparsam entsprechend den der Erhaltungs- 


und Gestaltungsvereinbarung und dem Kommunalen Förderprogramm der Stadt Viechtach zur Durchführung 
privater Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung (Fassadenprogramm) vom 05.04.2016 sowie den 
zugrunde liegenden Bauunterlagen ausgeführt worden ist. 


Mängel und Änderungen gegenüber diesen Bauunterlagen und Kostenabweichungen wurden festgestellt und 


wurden baufachlich bewertet (siehe beigefügter Prüfbericht). 


Nach Prüfung des Verwendungsnachweises errechnet sich folgende Zuschusssumme: 


Gesamtkosten laut Verwendungsnachweis 


Zuwendungsfähige Ausgaben 


Max. zuwendungsfähige Ausgaben gemäß Fassadenprogramm 


Zuschusssumme 


Es stehen folgende Haushaltsmittel zur Verfügung (HHSt. 6105.9870): 


Die Entscheidung über die Gewährung des Zuschusses obliegt dem ersten Bürgermeister dem Stadtrat. 


Aufgrund des Ergebnisses dieser Prüfung ist Folgendes veranlasst: 


 Auszahlung des Zuschussbetrages in Höhe von _______________________ €. 


Auszahlungsanordnung wurde am ________________ erstellt. 


Stadt Viechtach 
Bauamt 
Viechtach, ________________ 


Unterschrift 
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• 
• 
• 


leben 
findet . 
innen 


stadt .de 


• 


• 
• 


• 


• 


• 


Bundesministerium 
des Innern, für Bau 
und Heimat STÄDTEBAU


FÖRDERUNG 
vo n Bund, Län dern und 
Geme inden 


• 


Bayerisches Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr 
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